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Gastro-News

Wenn Geschäftspartner sich etwas 
schenken, nimmt der Fiskus daran teil.
Steuerliche Behandlung von Geschen-
ken unter Geschäftspartnern aus betrieb-
lichem Anlass:

BEIM SCHENKER		   
A. Der Wert des Geschenkes beträgt 
nicht mehr als 35 Euro netto pro Jahr 
und Empfänger:
In diesem Fall ist der jeweilige Betrag 
als Betriebsausgabe voll abzugsfähig. Es 
muss eine ordnungsgemäße Rechnung 
vorliegen, der Name des Beschenkten 
vermerkt und die Aufwendungen in der 
Buchführung separat erfasst werden. 	  
B. Der Wert des Geschenkes beträgt 
mehr als 35 Euro netto pro Jahr und 
Empfänger:
In diesem Fall ist der jeweilige Betrag 
steuerlich NICHT als Betriebsausgabe 
abzugsfähig. 
BEIM BESCHENKTEN			 
Der Unternehmer, der das Geschenk 
erhält, muss den gemeinen Wert als 
Betriebseinnahme versteuern. Unab-
hängig davon, ob dieser über oder unter 
35 Euro liegt und ob er das Geschenk 
betrieblich oder privat nutzt. Gleichzei-
tig wird eine Betriebsausgabe verbucht 
oder es erfolgt die Aktivierung im Anla-
gevermögen. Sofern das Geschenk im 
Betrieb genutzt wird, wirken sich die 
Betriebsausgaben bzw. Abschreibungen 
wieder steuermindernd aus. Sofern das 
Geschenk privat genutzt wird, ist es als 
Entnahme zu berücksichtigen. 	  
Es gibt eine Alternative zu dieser Ver-
fahrensweise:
Der Schenker hat die Möglichkeit zur 
Übernahme dieser Besteuerung. Wer 
diese Möglichkeit nutzt, befreit den 
Beschenkten von der Steuerbelastung. 
Statt des Empfängers zahlt der Schen-
ker eine Steuer pauschal von 30% auf 
den Wert des Geschenkes, zuzüglich 
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag. 
Entscheiden Sie sich für die Pauschal-
versteuerung, müssen auch Geschenke 
bis 35,00 € in dieser Weise geregelt wer-
den. Der Empfänger des Geschenkes 
muss über die Übernahme der Besteu-
erung formlos informiert werden. Die 
pauschale Steuer wird mit der Lohnsteu-
eranmeldung abgeführt. Die Übernahme 
dieser Pauschalsteuer kann beim Schen-
ker nur als Betriebsausgabe berücksich-
tigt werden, wenn auch das Geschenk 
selbst als Betriebsausgabe berücksich-
tigt werden konnte. 

Geschenke an Geschäfts-
partner und ihre Kehrseite

Unser Lohn-Tipp

sozialversicherungs-
rechtlich

lohnsteuer-
rechtlich

Fehlgeldentschädigung 16 € 
mtl., für Arbeitnehmer die mit 
der Barkasse zu tun haben

frei frei

Erholungsbeihilfe 1x jährlich, 
Arbeitnehmer 156 €, Ehegatten 
104 € + je Kind 52 €

frei
Pauschal 25 % durch 
Arbeitgeber

Tankgutscheine mtl., 44 € - 
Grenze (fordern Sie unseren 
Mustergutschein an)

frei frei

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte 
(0,30 €/Entfernungskilometer)

frei Pauschal 15 % durch 
Arbeitgeber

Gesundheitsförderung bis  
500 € / jährlich

frei frei

Personalrabatte bis 1.080 € / 
Jährlich

frei frei

Kindergartenbeiträge können 
bis zur Höhe des bezahlten Bei-
trags bezuschusst werden

frei frei

Betriebliche Altersvorsorge 
(dazu gibt es versch. Möglich-
keiten, z. B. Gehaltsumwand-
lung; 2010: 220 € / Monat)

Eventuell Eventuell

Steuerfreie Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeitszuschläge
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Wir beraten Sie gerne über Ihre Gehaltsoptimierungsmöglichkeiten.

Sie sparen durch optimierte Gastro-Löhne. Hier sind unsere Vorschläge zur 
Einsparung von Lohnnebenkosten:
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